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Bobienser Excerpte des römischen Rechts.

Von Friedrich Haussen.

Mittelalterliche Sammlungen und Bearbeitungen des römischen
Rechts, welche vor die Zeit der Glossatoren fallen, haben für uns

neben dem Gewinne, den wir aus ihnen für die römischen Rechts

bücher selbst, ihren Text und ihreLiterargeschichte, ziehen können,
in doppelter Hinsicht ein Interesse. Sie liefern einmal einen Beitrag
zur Erkennung der Rechtszustände einer Periode, die für die ge

schichtliche Forschung noch lange ein ergiebiges Feld sein wird.
Insofern wir nämlich voraussetzen dürfen , dass sie mit Rücksicht

auf die Anwendung in dem Kreise, dem sie angehören, verfasst sind,
wird durch sie unsere Kenntniss des dort in Übung befindlichen
Rechts erweitert. Sie haben aber ausser diesem rechtsgeschichtli
chen zweitens auch ein culturgeschichtliches Interesse, indem wir aus

den benutzten Quellen und der Art ihrer Benutzung einen Schluss
ziehen dürfen auf den Stand der geistigen Bildung in der Sphäre
und der Epoche, denen sie ihre Entstehung verdanken. In diesem
Zusammenhänge findet die Veröffentlichung von Nachrichten über
neu aufgefundene Quellen dieser Art ihre Rechtfertigung.

Ich habe in dem Juliheft des Jahrganges 1860 dieser Sitzungs
berichte (Bd. 3S, S. 73 fg.) über eine Sammlung von Stellen des
römischen Rechts aus dem 9. Jahrhundert mit dem Titel Lex Romana

canonice compta Q, die sich in einem Manuseript der kaiserlichen

*) Ich benutze diese Gelegenheit, um einen Einwand zu berühren, den Bl uh me in

der Zeitschrift für Kirchenrecht Jahrg. IV. S. 176, gegen den Titel Lex Hu

mana canonice compta erhoben hat. Comere sei in dieser Verbindung ohne alle

Analogie. Blüh me will daher composita setzen. Nun ist LEX ROMANA CANONICE


